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#ST# Bundesratsbeschluss
über

die Beschwerde des Antoine Venat, französischen Bürgers,
betreffend Ausweisung aus dem Kanton Genf.

(Vom 16. März 1906.)

Der s c h w e i z e r i s c h e B u n d e s r a t

hat

über die Beschwerde des Antoine Vena t , französischen
Bürgers, betreffend Ausweisung aus dem Kanton Genf,

auf den Bericht des Justiz- und Polizeidepartements,

fo lgenden Besch luß ge faß t :

A.

In tatsächlicher Beziehung wird festgestellt:

I.
Mit Beschluss vom 16. Dezember 1905 hat der Staatsrat

des Kantons Genf den französischen Bürger Antoine Venat und
dessen Familie aus dem Gebiete des Kantons Genf ausgewiesen,
weil Venat sich des Betruges schuldig gemacht habe.

II.

Venat hat gegen seine Ausweisung mit Eingabe vom
5. Januar 1906 die staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesrat
eingereicht, und die Aufhebung des Beschlusses vom 16. De-
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zember 1905 verlangt. Er bringt zur Begründung vor, ein ge-
wisser Duclos in Montier (Tarantaise), habe Klage wegen Betrug
gegen ihn erhoben, das Strafverfahren sei aber durch Verfügung
des Staatsanwaltes von Moutiers eingestellt worden ; damit sei
auch das Delikt und der Ausweisungsgrund dahingefallen. Re-
kurrent verdiene sein Brot in Ehren und führe ein musterhaftes
Leben.

III.

Der Staatsrat des Kantons Genf beantragt in seiner Antwort
d. d. 26. .Januar 1906 die Abweisung der Beschwerde Venais
und begründet dies mit folgendem :

Schon im Jahre 1900 ist gegen Venat Klage wegen Be-
trugs (seitens eines gewissen Eisenhofer in Genf) erhoben wor-
den, die dann allerdings infolge Ausstellung eines Sehuldüber-
nahmeversprechens durch Venats Mutter zurückgezogen wurde.
Im Jahre 1901 schrieb Venat in die in Lyon erscheinende Zei-
tung „La Chronique"1 einen die Stadt Genf und deren Bewohner
verleumdenden Artikel, was ihn nicht hinderte, im Jahre 1905
neuerdings nach Genf zu kommen, und tatsächlich erhielt er am
2. April 1905 eine Niederlassungsbewilligung. Seine Ausweisung
erfolgte wegen eines neuen auf Antrag Ducloz eingeleiteten Straf-
verfahrens wegen Betruges; wenn das Strafverfahren auch dies-
mal eingestellt wurde, so geschah dies nur, weil Ducloz auf die
Klage verzichtete; Venat ist aber seinen Verpflichtungen nach
wie vor nicht nachgekommen, ebensowenig übrigens wie den-
jenigen gegenüber seinem Gläubiger Eisenhofer. Trotz der Ein-
stellung der Strafklage gegen Venat bleibt sein Delikt bestehen ;
deshalb ist auch seine Ausweisung auf Grund des Art. 19, Ziff. l,
des Niederlassungsgesetzes vom 14. Oktober 1905 gerechtfertigt,
welcher lautet: Unter Vorbehalt des Art. 45 der Bundesverfas-
sung kann das Justiz- und Polizeidepartement die Nie-
derlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung verweigern oder zurück-
ziehen, wenn die Unehrenhaftigkeit oder das schlechte Betragen
des Fremden oder seiner Familie eine solche Massregel recht-
fertigen.

B.

In rechtlicher Beziehung fällt in Betracht:

Nach Art. 5 des schweizerisch-französischen Niederlassungs-
vertrages vom 23. Februar 1883 kann der Franzose von der
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Schweiz durch gesetzliche Verfügung oder gemäss den Gesetzen
und Verordnungen über die Sittenpolizei und den Bettel weg-
gewiesen werden. Eine solche Verfügung liegt im heute zu be-
urteilenden Falle vor. Es steht fest, dass der Rekurrent sich
seit seiner letzten Niederlassung in Genf des Betruges schuldig
gemacht hat; denn er hat die tatsächliche Grundlage der von
Ducloz im August 1905 gegen ihn eingeleiteten ßetrugsklage
weder gegenüber dem genferischen Staatsrate noch gegenüber
dem Bundesrate bestritten; wenn auch beim Rückzug des Straf-
antrages des Verletzten das Strafverfahren eingestellt werden
muss, so bleiben nichtsdestoweniger die für den Rekurrenten be-
lastenden Tatsachen bestehen, und behalten ihre Bedeutung für
die Beurteilung seines Rechtes auf Niederlassung. Da diese Tat-
sachen, wie der Regierungsrat. des Kantons Genf anführt, zur
Ausweisung auf Grund des Art. 19 des genferischen Gesetzes
vom 14. Oktober 1905, das die Ausweisung Fremder wegen
schlechter und unredlicher Aufführung vorsieht, genügen, so be-
deutet die Ausweisung des Rekurrenten keine Verletzung des
schweizerisch-französischen Niederlassungsvertrages.

D e m n a c h w i r d e r k a n n t :

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen,

B e r n , den 16. März 1906.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t :

L. Forrer.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Ringior.
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